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(2) Die Zentralstelle für wirtschaftliche Energie
anwendung (nachstehend Zentralstelle genannt) ist juri
stische Person. Sie ist der Staatlichen Plankommission, 
Abteilung Grundstoffindustrie, unterstellt.

(3) Die Zentralstelle kann mit Zustimmung der Ab
teilung Grundstoffindustrie Außenstellen einrichten.

(4) Die Zentralstelle übernimmt die Aufgaben der 
aufgelösten Zentralstelle für Wärmewirtschaft, der zen
tralen Abteilung Gasanwendung des VEB Energiever
sorgung Leipzig und der Abteilung Energieanwendung 
des Instituts für Energetik (mit Ausnahme der von 
dieser Abteilung betriebenen Grundlagenforschung) so
wie Aufgaben der Hauptenergieinspektion und des 
Hauptenergiebeauftragten.

§ 2
(1) Die Zentralstelle arbeitet nach einem von der Ab

teilung Grundstoffindustrie bestätigten Themenplan. 
Der Themenplan ist vor seiner Bestätigung mit der 
Abteilung Bilanzierung und Verteilung der Produk
tionsmittel abzustimmen.

(2) Die Zentralstelle ist verantwortlich für den ökono
misch und technisch richtigen Einsatz von festen und 
flüssigen Brennstoffen (nachstehend Brennstoffe ge
nannt), Brenngasen und Elektroenergie bei allen Ver
brauchern sowie für die Koordinierung auf dem Gebiet 
der ökonomisch richtigen Energieumwandlung und -an- 
wendung auf zentraler und örtlicher Ebene. Sie hat ins
besondere folgende Aufgaben:

a) Ausarbeitung ökonomisch-methodischer Grund
lagen zur Verbesserung der Verbrauchsnormie
rung von Brennstoffen, Brenngasen und Elektro
energie und Anleitung und Kontrolle bei der An
wendung der Verbrauchsnormen.

b) Prüfung und Genehmigung von Projekten zur Er
richtung und erheblichen Veränderung von brenn- 
stoff-, brenngas- und elektroenergieverbrauchen
den Anlagen zur Gewährleistung des volkswirt
schaftlich richtigen Energieeinsatzes sowie Ent
scheidung über die wirtschaftlichste Energie- und 
Brennstoffart für die jeweiligen Objekte, soweit 
nicht durch gesetzliche Bestimmungen der Abtei
lung Energie der Wirtschaftsräte bei den Räten 
der Bezirke die Durchführung dieser Aufgaben 
teilweise übertragen wird.

c) Einflußnahme auf die Planung und Produktion 
von brennstoff-, brenngas- und elektroenergiever
brauchenden Anlagen und Geräten gemäß den 
Relationen zwischen den Energiearten und deren 
Darbietungsmöglichkeiten.

d) Qualifizierung der auf dem Gebiet der Energie
anwendung tätigen Kader, insbesondere durch 
Herausgabe eines Informationsblattes.

(3) Die Zentralstelle löst für volkseigene Betriebe und 
sonstige Institutionen technisch wissenschaftliche Auf
gaben auf dem Gebiet der Energieumwandlung und 
-anwendung auf der Grundlage von Verträgen. Sie ist 
berechtigt, für solche Arbeiten Gebühren zu berechnen.

(4) Der Zentralstelle können durch gesetzliche Be
stimmungen und von der Abteilung Grundstoffindustrie 
weitere Aufgaben übertragen werden.

(5) Die Zentralstelle ist zur Erfüllung ihrer Auf
gaben berechtigt, den Verbrauch von Brennstoffen, 
Elektroenergie und Gas am Verbrauchsort zu kontrollie
ren und Empfehlungen und Auflagen über Maßnahmen 
zur Verbesserung des Energieeinsatzes nach Abstim

mung mit der Abteilung Energie der Wirtschaftsräte 
bei den Räten der Bezirke zu erteilen. Sie arbeitet auch 
sonst eng mit der Abteilung Energie der Wirtschaftsräte 
bei den Räten der Bezirke zusammen.

§ 3
Für die Struktur der Zentralstelle ist der von der 

Abteilung Grundstoffindustrie bestätigte Strukturplan 
verbindlich. Der Stellenplan ist nach den gesetzlichen 
Bestimmungen aufzustellen und zu bestätigen.

§ 4
(1) Die Verantwortung für die Tätigkeit der Zentral

stelle obliegt dem Leiter.
(2) Der Leiter der Zentralstelle wird vom Leiter der 

Abteilung Grundstoffindustrie ernannt und abberufen.
(3) Die Zentralstelle wird im Rechtsverkehr durch den 

Leiter allein oder durch von ihm bevollmächtigte Mit
arbeiter vertreten.

§ 5
(1) Die Zentralstelle ist Haushaltsorganisation.
(2) Die für die Zentralstelle erforderlichen Mittel 

werden im Haushaltsplan der Staatlichen Plankommis
sion bereitgestellt.

§ 6
Diese Anordnung tritt mit Wirkung vom 12. Septem

ber 1958 in Kraft.
Berlin, den 26. September 1958

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission 

L e u s c h n e r  
Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates

Anordnung Nr. 3* 
über die Verteilung, den Bezug und die Lieferung 

chemischer Erzeugnisse.
Vom 5. August 1958

Auf Grund des Abschn. I Buchst. A Ziff. 1 und des 
Abschn. VII Ziff. 8 der Ordnung der Materialwirtschaft 
in der Deutschen Demokratischen Republik — Anlage 
zur Anordnung vom 7. Juni 1958 über die Ordnung der 
Materialwirtschaft in der Deutschen Demokratischen 
Republik (GBl. I S. 517) — wird folgendes angeordnet:

§ 1

Für die Verteilung, den Bezug und die Lieferung 
chemischer Erzeugnisse wird die Richtlinie (s. An
lage**) für verbindlich erklärt.

§ 2
(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
(2) Gleichzeitig treten die Anordnung (Nr. 1) vom 

1. September 1956 über die Verteilung, den Bezug und 
die Lieferung von Erzeugnissen der chemischen Indu
strie ab 1957 (Sonderdruck Nr. 183 des Gesetzblattes) so
wie die Anordnung Nr. 2 vom 12. Dezember 1957 über 
die Verteilung, den Bezug und die Lieferung von Er
zeugnissen der chemischen Industrie ab 1957 (GBl. II 
1958 S. 2) außer Kraft.

Berlin, den 5. August 1958
Der Vorsitzende 

der Staatlichen Plankommission 
I. V.: S e l b m a n n  

Stellvertreter des Vorsitzenden

* Anordnung Nr. 2 (GBl. n S. 2)
** Erscheint als Sonderdruck Nr. 285 des Gesetzblattes. Er

scheinungstermin wird noch im GBl. I und II bekannt
gegeben.


